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Norm

KartG 2005 §7 Abs1 Z5

Verordnung (EG) Nr 139/2004 des Rates 32004R0139 FKVO 2004 Art3 Abs2

Rechtssatz

Alleinige Kontrolle wird erworben, wenn aufgrund einer Gesamtschau aller dem Erwerber zustehenden

Ein;ussmöglichkeiten dieser allein in der Lage ist, das strategische Wettbewerbsverhalten eines Unternehmens zu

bestimmen. Alleinige Kontrolle liegt nicht nur vor, wenn ein Unternehmen die Stimmrechtsmehrheit an einem anderen

Unternehmen hält, also strategische Geschäftsentscheidungen gegen den Willen der anderen Gesellschafter

durchsetzen kann, sondern etwa auch dann, wenn ein einzelner Gesellschafter strategische Entscheidungen durch ein

Veto verhindern, nicht jedoch allein durchsetzen kann (sog „negative alleinige Kontrolle").
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Beisatz: Hier: Bei einer Stimmrechtsverteilung 50:25.25 bejaht. (T1)
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